
Hauptsatzung 
der Stadt Erwitte im Kreis Soest 

 
           vom 04.12.2001 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2000 
(GV. NRW. S. 245) hat der Rat der Stadt Erwitte am 22.11.2001 folgende Satzung beschlossen 
(geändert durch 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 03.11.2005): 
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§ 1 

 
Grundlagen 

 
(1) Die Stadt Erwitte ist aufgrund des Gesetzes zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise 

des Neugliederungsraumes Münster/Hamm (Münster/Hamm-Gesetz) vom 09.07.1974 
(GV.NW. S. 416) mit Wirkung vom 01.01.1975 durch Zusammenschluß der bisherigen 



Stadt Erwitte und der früher selbständigen Gemeinden Bad Westernkotten, Berenbrock, 
Böckum, Ebbinghausen, Eikeloh, Horn-Millinghausen, Merklinghausen-Wiggeringhausen, 
Norddorf, Schallern, Schmerlecke, Seringhausen, Stirpe, Völlinghausen und Weckinghau-
sen neu gebildet worden. 

 
(2) Das Stadtgebiet umfaßt 8.928,7099 ha. 
 

§ 2 
 

Name und Bezeichnung 
 
(1) Durch § 46 Abs. 1 des Münster/Hamm-Gesetzes hat die am 01.01.1975 neu gebildete Ge-

meinde den Namen Erwitte erhalten und führt die Bezeichnung "Stadt". 
 
(2) Gemäß § 1 Abs. 3 des Gebietsänderungsvertrages (Anlage 44 a zum Münster/ Hamm-

Gesetz) führen die am Zusammenschluß beteiligten Gemeinden als Stadtteile der neuen 
Stadt Erwitte ihren bisherigen Namen zusätzlich zu dem der neuen Gemeinde. Diese Re-
gelung gilt nicht für die frühere Stadt Erwitte. Die bisherige Gemeinde Bad Westernkotten 
führt als Stadtteil die Bezeichnung "Bad Westernkotten". 

§ 3 
 

Wappen, Flagge und Siegel 
 
(1) Der Stadt Erwitte ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten in Arnsberg vom 21.12.1977 

das Recht zur Führung eines Wappens verliehen worden. Beschreibung des Wappens: 
Von Gelb und Rot gespalten; vorn ein roter, gelbbekrönter Löwe, hinten ein schräglinker, 
gekreuzter gelber Doppelhaken.  

 
(2) Der Stadt Erwitte ist ferner mit Urkunde des Regierungspräsidenten in Arnsberg vom 

21.12.1977 das Recht zur Führung einer Flagge und eines Banners verliehen worden. Be-
schreibung der Flagge: Von Gelb zu Rot im Verhältnis 1:1 längsgestreift, in der Mitte der 
Wappenschild der Stadt. Beschreibung des Banners: Von Gelb zu Rot im Verhältnis 1:1 
längsgestreift, in der Mitte der oberen Hälfte der Wappenschild der Stadt. 

 
(3) Durch Urkunde des Regierungspräsidenten in Arnsberg vom 21.12.1977 ist der Stadt Erwit-

te außerdem das Recht zur Führung eines Dienstsiegels verliehen worden. Siegelbe-
schreibung: Das Siegel zeigt den Wappenschild der Stadt und führt im Siegelrund in Groß-
buchstaben oben die Umschrift STADT, unten ERWITTE. 

 
 

§ 4 
 

Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 
(1) Die Vertretung der Bürgerschaft ist der "Rat der Stadt Erwitte". 
 
(2) Die einzelnen Mitglieder des Rates der Stadt Erwitte führen die Bezeichnung "Ratsmit-

glied". 
 
 

§ 5 
 



Zuständigkeiten des Rates 
 
(1) Dem Rat obliegt die Entscheidung 
 

a) in allen Angelegenheiten, die nicht übertragen werden dürfen, 
 

b) über die Geschäfte der laufenden Verwaltung, soweit er sich die Entscheidung vorbehal-
ten hat oder in Zukunft vorbehält, 

 
c) in allen übrigen Angelegenheiten, soweit er die Entscheidung nicht auf einen Ausschuß 

oder auf den/die Bürgermeister/-in übertragen hat. 
 
(2) Der Rat kann Angelegenheiten, die der Entscheidung eines Ausschusses oder dem/der 

Bürgermeister/-in übertragen sind, jederzeit zur Beratung und Beschlußfassung an sich 
ziehen.  

 
§ 6 

 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
(1) Der/Die Bürgermeister/-in bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte.  
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mit, 

die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft 
haben.  

 
(3) Der/Die Bürgermeister/-in unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maß-

nahmen gemäß Abs. 2 rechtzeitig und umfassend. 
 
 

§ 7 
 

Unterrichtung der Einwohner/Einwohnerinnen 
 
(1) Der Rat hat die Einwohner/-innen über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt 

zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und 
Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, 
schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveran-
staltungen, Abhaltung von Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu 
Fall. 

 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Planungen 

oder Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern/Einwohnerinnen verbunden sind. Die Einwohnerversammlung kann auf Teile 
des Stadtgebietes beschränkt werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der/die 

Bürgermeister/-in Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner/-innen durch 
öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates 
festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der/Die Bürgermeister/-in führt den Vorsitz 



in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet der/die Bürgermeister/-in die 
Einwohner/-innen über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des 
Vorhabens. Anschließend haben die Einwohner/-innen Gelegenheit, sich zu den Ausführun-
gen zu äußern und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen 
und dem/der Bürgermeister/-in zu erörtern. Eine Beschlußfassung findet nicht statt. Der Rat 
ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrich-
ten.  

 
(4) Die dem/der Bürgermeister/-in aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrich-

tungspflicht bleibt unberührt. 
 

§ 8 
 

Geschäftsordnung 
 
Das Verfahren des Rates und seiner Ausschüsse ist in einer Geschäftsordnung zu regeln, die 
vom Rat zu beschließen ist. 
 
 

§ 9 
 

Verdienstausfallersatz, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld 
 
(1) Rats- und Ausschußmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der 

Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet, 
wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt ab-
gegolten: 

 
a) Alle Rats- und Ausschußmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, daß 

sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz wird 
auf 8 € festgesetzt. 

 
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Ver-

dienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Bescheini-
gung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin, ersetzt. 

 
c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, 

sofern sie einen den Regelstundensatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft 
machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Hö-
he des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird.  

 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder weni-

ger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Auf Antrag 
werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 

 
e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit auf-

grund der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, werden 
auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten 
werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es sei 
denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen.  



 
f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von je 13 € Stunde über-

schreiten. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatli-

chen Pauschalbetrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO). 
 

Sachkundige Bürger/-innen und sachkundige Einwohner/-innen erhalten für die Teilnahme 
an Ausschuß- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. Die 
Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 15 Sitzun-
gen im Jahr beschränkt. 

 
 

§ 10 
 

Bürgermeister/Bürgermeisterin, Stellvertreter/Stellvertreterin, Fraktionsvorsitzende 
 
(1) Der/Die Bürgermeister/-in wird von den Bürgern/Bürgerinnen in allgemeiner, unmittelba-

rer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl zugleich mit dem Rat gewählt. 

 
(2) Der/Die Bürgermeister/-in ist kommunale/r Wahlbeamter/Wahlbeamtin. Er/Sie leitet die 

Verwaltung und ist Repräsentant/-in der Stadt. Er/Sie hat die Aufgaben zu erfüllen, die 
ihm/ihr durch Gesetz, Satzung, im Rahmen der Zuständigkeitsordnung oder durch 
Beschluß des Rates oder eines Ausschusses übertragen werden. 

 
Dem/Der Bürgermeister/-in obliegt insbesondere die Entscheidung über die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Als Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne des § 41 Abs. 3 
GO gelten grundsätzlich solche regelmäßig anfallenden Verwaltungsgeschäfte, die sich 
im Rahmen der normalen Verwaltungsübung erledigen lassen. Der/Die Bürgermeister/-in 
entscheidet im Zweifelsfall nach pflichtgemäßem Ermessen, was er/sie als Geschäft der 
laufenden Verwaltung ansieht. 

 
(3) Der Rat wählt aus seiner Mitte zwei Stellvertreter/-innen des Bürgermeisters/der Bürger-

meisterin und legt die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis fest. 
 
(4) Die Stellvertreter/-innen des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin erhalten neben den Ent-

schädigungen, die ihnen als Ratsmitglieder zustehen, eine zusätzliche Aufwandsentschä-
digung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 

 
(5) Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern auch ein stellvertre-

tender Vorsitzender/eine stellvertretende Vorsitzende, mit mindestens 20 Mitgliedern auch 
zwei stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 30 Mitgliedern auch drei stellvertre-
tende Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die ihnen als Ratsmitglieder 
zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 

 
 

§ 11 
 

Allgemeiner Vertreter/Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 



Zum allgemeinen Vertreter/zur allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
wird ein leitender Beamter/eine leitende Beamtin der Stadtverwaltung durch den Rat bestellt. 
 
 

§ 12 
 

Sitzungsteilnahme 
 
(1) Der/Die Bürgermeister/-in ist verpflichtet, an den Sitzungen des Rates und des Haupt- und 

Finanzausschusses teilzunehmen; im Falle seiner/ihrer Verhinderung seine/ihre Vertre-
tung im Amt. 

 
 
(2) An den Sitzungen der sonstigen Ausschüsse nehmen die zuständigen Fach- und/oder 

Aufgabenbereichsleiter/-innen der Stadtverwaltung teil. 
 
 
(3) Der/Die Bürgermeister/-in kann bestimmen, welche weiteren Beamten/Beamtinnen und 

Beschäftigte an den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse teilzunehmen haben. 
 
 

§ 13 
 

Ausschüsse 
 
(1) Außer den gesetzlich vorgeschriebenen Ausschüssen kann der Rat weitere Ausschüsse 

bilden. 
 
(2) Der Hauptausschuß nimmt auch die Aufgaben wahr, die nach gesetzlicher Regelung dem 

Finanzausschuß übertragen sind. 
 
(3) Ein besonderer Denkmalausschuß gemäß § 23 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz vom 

11.03.1980 wird nicht gebildet. Die Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz werden 
dem Planungsausschuß übertragen. Der Rat kann für diesen Ausschuß sachverständige 
Bürger/-innen bestellen, die mit beratender Stimme an den Beratungen des Planungs- 
und Gestaltungsausschusses über die Angelegenheiten des Denkmalschutzes teilnehmen 
können. 

 
(4) Die Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre Befugnisse werden in der Zuständig-

keitsordnung durch Beschluß des Rates festgelegt, soweit gesetzlich nichts anderes vor-
geschrieben ist. Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgaben-
bereiches die Entscheidung dem/der Bürgermeister/-in zu übertragen.  

 
(5) Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden die für den Rat geltenden Vorschriften ent-

sprechende Anwendung. Abweichend von § 48 Abs. 1 Satz 4 GO NW brauchen Zeit und 
Ort der Ausschußsitzung sowie die Tagesordnung nicht öffentlich bekanntgemacht zu 
werden. Der/Die Bürgermeister/Bürgermeisterin soll die Öffentlichkeit hierüber in geeigne-
ter Weise unterrichten. 

 
(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin 

jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres 



Ausschusses gehören; sie haben insoweit zum Zwecke der Unterrichtung ihres Aus-
schusses auch das Recht auf Akteneinsicht. 

 
 

§ 14 
 

Anregungen und Beschwerden 
 
(1) Jeder/Jede hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 

Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden 
müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt Erwitte fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt Erwitte fallen, 

sind vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Der/Die Antragsteller/-in ist hierüber zu unterrichten. 

 
(3) Eingaben von Bürgern/Bürgerinnen, die weder Anregungen oder Beschwerden zum Inhalt 

haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bürgermeis-
ter/von der Bürgermeisterin zurückzugeben.  

 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i. S. von Abs. 1 bestimmt der Rat 

den Haupt- und Finanzausschuß. 
 
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs. 4 zuständige Auss-

chuß hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Entscheidung be-
rechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur 
Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist.  

 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand einer 

Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO NW), bleibt un-
berührt. 

 
(7) Dem/Der Antragsteller/-in kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in 

der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung 
kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt wer-
den. 

 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn 
 

a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt,  
b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbrin-

gen vorliegt. 
 
 

§ 15 
 

Dringliche Entscheidungen 
 
(1) Dringlichkeitsentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses oder des Bürgermeis-

ter/der Bürgermeisterin mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO NW) bedürfen der 
Schriftform.  

 



(2) Das mitunterzeichnende Ratsmitglied sollte Mitglied des zuständigen Ausschusses sein. 
 
 

§ 16 
 

Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
 
Abweichend von § 74 Abs. 1 GO NW werden die Beamten/Beamtinnen ab der Besoldungsgrup-
pe A 13 aufgrund eines Ratsbeschlusses ernannt, befördert und entlassen. Außerdem wird die 
Einstellung und Entlassung von tariflich Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 13 auf den Rat ü-
bertragen. Bei Fachbereichsleitern/Fachbereichsleiterinnen entscheidet grundsätzlich der Rat. 
 
 

§ 17 
 

Einteilung des Stadtgebietes in Stadtbezirke 
 
(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Stadtbezirke eingeteilt: 
 

a) Bad Westernkotten 
 b) Berenbrock 
 c) Böckum 
 d) Ebbinghausen 
 e) Eikeloh 
 f) Erwitte (Kernstadt) 
 g) Horn-Millinghausen 
 h) Merklinghausen-Wiggeringhausen 
 i) Norddorf 
 j) Schallern 
 k) Schmerlecke-Seringhausen 
 l) Stirpe 
 m) Völlinghausen 
 n) Weckinghausen 
 
(2) Die Stadtbezirke umfassen jeweils das Gebiet der früher selbständigen Gemeinden, wie 

es vom Katasteramt nach der kommunalen Neugliederung den einzelnen Gemarkungen 
zugeordnet ist. 

 
 

§ 18 
 

Ortsvorsteher/Ortsvorsteherin 
 
(1) Für jeden Stadtbezirk wird vom Rat ein/e Ortsvorsteher/in gewählt. Die Wahl erfolgt für die 

Dauer der Wahlzeit des Rates. Der/Die Ortsvorsteher/-in muß in dem Stadtbezirk, für den 
er/sie bestellt wird, wohnen und dem Rat angehören oder angehören können. 

 
(2) Der/Die Ortsvorsteher/-in hat die Belange seines/ihres Stadtbezirkes gegenüber dem Rat 

wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er/sie jederzeit berechtigt und verpflichtet, 
Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus seinem/ihrem Stadtbezirk aufzugreifen und 
an den Rat oder an den für die Entscheidung der Angelegenheit zuständigen Ausschuß 
weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Ausschuß soll den/die Ortsvorsteher/-in vor der Entschei-



dung über wichtige Angelegenheiten, die Belange des Stadtbezirkes berühren, hören. Die 
Anhörung kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, 
wenn der/die Ortsvorsteher/in in einer Angelegenheit dem Rat Wünsche, Anregungen o-
der Beschwerden vorgetragen hat. 

 
(3) Der/Die Bürgermeister/-in kann den/der Ortsvorsteher/-in mit der Erledigung bestimmter 

Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragen. Der/Die Ortsvorsteher/-in führt diese 
Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem/der Bürgermeister/-in durch. 

 
(4) Der/Die Bürgermeister/-in ist berechtigt, den/die Ortsvorsteher/-in in geeigneten Fällen für 

den Bereich seines/ihres Stadtbezirkes mit der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben 
und Verpflichtungen zu beauftragen. 

 
(5) Zur Abgeltung des den Ortsvorstehern/Ortsvorsteherinnen durch die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben entstehenden Aufwandes erhalten diese eine Aufwandsentschädigung. Die 
Aufwandsentschädigung bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 Satz 2 (Staffelung nach Einwoh-
nerzahl der Stadtbezirke) der Entschädigungsverordnung.  
Daneben steht den Ortsvorstehern/Ortsvorsteherinnen Ersatz des Verdienstausfalls nach 
Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 i. V. m. § 45 Abs. 1 GO NRW zu. 

 
 

§ 19 
 

Bezeichnung von Stadtteilen 
in Personenstandsbüchern und -urkunden 

 
(1) Für die Bezeichnung in Personenstandsbüchern und -urkunden werden für die Stadt mit 

Ausnahme des Gebietes der früheren Stadt Erwitte folgende Stadtteilbezeichnungen fest-
gelegt: 

 
 a) Bad Westernkotten  
 b) Berenbrock 
 c) Böckum 
 d) Ebbinghausen 
 e) Eikeloh 
 f) Horn-Millinghausen 
 g) Merklinghausen-Wiggeringhausen 
 h) Norddorf 
 i) Schallern 
 j) Schmerlecke 
 k) Seringhausen 
 l) Stirpe 
 m) Völlinghausen 
 n) Weckinghausen 
 
(2) Für die räumlichen Abgrenzungen der in Abs. 1 bezeichneten Stadtteile ist § 14 Abs. 2 

maßgebend. 
 
 

§ 20 
 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 



 
(1) Verträge der Stadt mit Ratsmitgliedern, Ausschußmitgliedern, dem/der Bürgermeister/-in 

und leitenden Dienstkräften der Verwaltung bedürfen der Genehmigung des Rates. 
 

Ausgenommen sind 
 

a) Verträge aufgrund feststehender Tarife, 
 

b) Vergabe von Aufträgen aufgrund öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung nach 
Zustimmung durch den zuständigen Ausschuß, 

 
c) Verträge, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. 

 
(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne des Abs. 1 sind der allgemeine Vertreter/die allgemeine 

Vertreterin des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und die Fachbereichsleiter/-innen der 
Stadtverwaltung. 

 
 

§ 21 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, 

werden im Amtsblatt der Stadt Erwitte vollzogen. 
 
(2) Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes 

vollzogen. Auf das Erscheinen wird im Anzeigenteil der Tageszeitung "Der Patriot" und im 
Bekanntmachungskasten am Rathaus in Erwitte, Am Markt 13, hingewiesen. 

 
(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 festgelegten Form infolge hö-

herer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so genügt zur Un-
terrichtung der Öffentlichkeit als sogenannte "Notbekanntmachung" ein entsprechender 
Aushang im Bekanntmachungskasten am Rathaus in Erwitte, Am Markt 13. 

 
Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 
unverzüglich nachgeholt. 

 
 
 
 
 
 

§ 22 
 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die bisherige Hauptsatzung der Stadt Erwitte vom 07.04.1997 und die 

hierzu erlassene Änderungssatzung vom 19.09.1997 außer Kraft.  
 
 


